
  
 

Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  
 
 

Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) 
am Mittwoch, den 26.09.2018 um 17:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine),  
Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine) 

 
 

T a g e s o r d n u n g  

 1.  Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt Alfeld (Leine) sowie der Tagesordnung 

 

   

 
 2.  Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) 

am 17.05.2018 
 

   

 
 3.  Bericht des Bürgermeisters über wichtige Beschlüsse des 

Verwaltungsausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt 
 

   

 
 4.  Aussprache zum Bericht des Bürgermeisters  
   

 
 5.  Sitzverlust der Ratsfrau Nicole Mahnkopf 

Vorlage: 183/XVIII 
 

   

 
 6.  Verpflichtung und Pflichtenbelehrung des Ratsherren Hans-Georg Fritsche  
   

 
 7.  Sitzverlust des Ratsherren Bernd Hoffmann 

Vorlage: 184/XVIII 
 

   

 
 8.  Verpflichtung und Pflichtenbelehrung des Ratsherren Tobias Gelfort  
   

 
 9.  Wahl der/des 2. stellvertretenden Ratsvorsitzenden 

Vorlage: 186/XVIII 
 

   

 
 10.  Umbesetzung der Ausschüsse 

Vorlage: 185/XVIII 
 

   

 
 11.  Verstoß gegen die Amtsverschwiegenheit - Vorlage wird nachgereicht  
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 12.  Berufung eines Bürgerdeputierten in den Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 

Vorlage: 187/XVIII 
 

   

 
 13.  Berufung eines Bürgerdeputierten in den Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 

Vorlage: 197/XVIII 
 

   

 
 14.  Ernennung von Michael Buß zum Stadtbrandmeister der Stadt Alfeld (Leine) 

Vorlage: 189/XVIII 
 

   

 
 15.  Ernennung von Dennis Schaper zum Stellvertretenden Stadtbrandmeister der Stadt 

Alfeld (Leine) 
Vorlage: 190/XVIII 

 

   

 
 16.  Ernennung von Stephan Janik zum Stellvertretenden Stadtbrandmeister der Stadt 

Alfeld (Leine) 
Vorlage: 191/XVIII 

 

   

 
 17.  Entgelt- und Benutzungsordnung für die Betreuung von Kindern in 

Tageseinrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) 
Vorlage: 173/XVIII 

 

   

 
 18.  Annahme einer Spende über 2.500 Euro 

Vorlage: 182/XVIII 
 

   

 
 19.  Mitteilungen der Verwaltung  
   

 
 20.  Anfragen  
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 10.09.2018 

Amt: Amt für Kommunalverfassung   
AZ: 10.2 
 

Vorlage Nr. 183/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Sitzverlust der Ratsfrau Nicole Mahnkopf 
 
Frau Mahnkopf hat schriftlich mitgeteilt, dass sie ihr Ratsmandat aus beruflichen Gründen nicht 
mehr ausüben kann. 
 
Durch diese schriftliche Verzichtserklärung endet die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Alfeld 
(Leine). 
 
Nach § 52 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat zu Beginn seiner Sitzung festzustellen, ob die Voraussetzung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 
NKomVG (schriftliche Verzichtserklärung) für den Sitzverlust vorliegt.  
 
Der Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auf dieses Recht wurde Frau 
Mahnkopf hingewiesen.  
 
Der Sitzverlust tritt mit der Beschlussfassung durch den Rat ein.  
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Durch die schriftliche Verzichtserklärung endet die Mitgliedschaft von Frau Nicole Mahnkopf im 
Rat der Stadt Alfeld (Leine). Gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG wird festgestellt, dass die 
Voraussetzung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG für den Sitzverlust vorliegt.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 10.09.2018 

Amt: Amt für Kommunalverfassung   
AZ: 10.2 
 

Vorlage Nr. 184/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Sitzverlust des Ratsherren Bernd Hoffmann 
 
Herr Hoffmann hat schriftlich mitgeteilt, dass er sein Ratsmandat aus persönlichen Gründen 
nicht mehr ausüben kann. 
 
Durch diese schriftliche Verzichtserklärung endet die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Alfeld 
(Leine). 
 
Nach § 52 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat zu Beginn seiner Sitzung festzustellen, ob die Voraussetzung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 
NKomVG (schriftliche Verzichtserklärung) für den Sitzverlust vorliegt. 
 
Dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auf dieses Recht wurde Herr 
Hoffmann hingewiesen.  
 
Der Sitzverlust tritt mit der Beschlussfassung durch den Rat ein.  
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Durch die schriftliche Verzichtserklärung endet die Mitgliedschaft von Herrn Bernd Hoffmann im 
Rat der Stadt Alfeld (Leine). Gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG wird festgestellt, dass die 
Voraussetzung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG für den Sitzverlust vorliegt.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 10.09.2018 

   Amt: Amt für Kommunalverfassung   
AZ: 10.2 
 

Vorlage Nr. 186/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Wahl der/des 2. stellvertretenden Ratsvorsitzenden 
 
Der Rat hat gem. § 61 Abs. 1 Satz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) über die Stellvertretung der Ratsvorsitzenden oder des Ratsvorsitzenden zu 
beschließen. 
 
Vorschlags- und wahlberechtigt sind alle Ratsmitglieder, also auch der hauptamtliche 
Bürgermeister. Wählbar hingegen nur die Ratsfrauen und Ratsherren. 
 
Wenn mehrere Stellvertreter/innen bestellt werden, sollte zur Vermeidung von 
Missverständnissen eine Reihenfolge festgelegt werden. 
 
In der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) am wurde Herr Bernd 
Hoffmann (BAL-Ratsfraktion) zum 2. stellvertretenden Ratsvorsitzenden gewählt. Durch seinen 
Sitzverlust ist dieses Amt wieder neu zu besetzen. 
 
Die BAL-Ratsfraktion hat den Ratsherren Uwe Höltgebaum für dieses Amt vorgeschlagen. 
 
 
Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) wird gebeten, die Wahl der/des 2. stellvertretenden 
Ratsvorsitzenden durchzuführen. 
  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 
                Alfeld (Leine), 10.09.2018 

Amt: Amt für Kommunalverfassung   
AZ: 10.2 
 

Vorlage Nr. 185/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Umbesetzung der Ausschüsse 
 
Durch die Sitzverluste der Ratsfrau Nicole Mahnkopf und des Ratsherren Bernd Hoffmann sind 
Umbesetzungen in mehreren Fachausschüssen erforderlich geworden. 
 
Frau Mahnkopf war Mitglied im Jugend- und Sozialausschuss und im Sportausschuss. 
 
Die Gruppe CDU/FDP hat mitgeteilt, dass Herr Hans-Georg Fritsche die Sitze von Frau 
Mahnkopf in den Ausschüssen übernehmen wird. 
 
Herr Hoffmann war Vertreter im Verwaltungsausschuss und Mitglied im Bau- und 
Grundeigentumsausschuss. 
 
Die BAL-Ratsfraktion hat die Umbesetzungen innerhalb ihrer Fraktion schriftlich mitgeteilt. 
 
Gemäß § 71 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) stellt 
der Rat die Ausschussbesetzung durch Beschluss fest.  
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Folgenden Ausschüssen gehören an: 
 
Verwaltungsausschuss 

 Herr Guido Franke als Vertreter (für Herrn Bernd Hoffmann) 
 

Bau- und Grundeigentumsausschuss 

 Herr Guido Franke als Mitglied (für Herrn Bernd Hoffmann) 
 

Jugend- und Sozialausschuss 

 Herr Hans-Georg Fritsche als Mitglied (für Frau Nicole Mahnkopf) 
 

Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss 

 Herr Tobias Gelfort als Mitglied (für Herrn Guido Franke) 

 Herr Uwe Höltgebaum als Vertreter (für Stephan Schaper) 
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[ 2 ] 

 
Sportausschuss 

 Herr Hans-Geord Fritsche als Mitglied (für Frau Nicole Mahnkopf) 

 Herr Stephan Schaper als Vertreter (für Herrn Bernd Hoffmann) 
 

Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschuss 

 Herr Tobias Gelfort als Vertreter (für Herrn Bernd Hoffmann)“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 10.09.2018 

Amt: Amt für Kommunalverfassung   
AZ: 10.2 
 

Vorlage Nr. 187/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

 
Berufung eines Bürgerdeputierten in den Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 
 
In der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) am 14.11.2016 ist Herr Hans-
Georg Fritsche auf Vorschlag der Gruppe CDU-FDP als Bürgerdeputierter in den Feuerschutz- 
und Ordnungsausschuss berufen worden. 
 
Herr Fritsche rückt am 26.09.2018 als Ratsherr in den Rat der Stadt Alfeld (Leine) nach, so 
dass er sein Amt als Bürgerdeputierter nicht mehr ausüben kann. 
 
Die Gruppe CDU-FDP hat vorgeschlagen, Herrn Christian Schaper als Bürgerdeputierten in den 
Feuerschutz- und Ordnungsausschuss zu berufen. 
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herr Christian Schaper wird als Bürgerdeputierter in den Feuerschutz- und 
Ordnungsausschuss berufen.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 20.09.2018 

Amt: Amt für Kommunalverfassung   
AZ: 10.2 
 

Vorlage Nr. 197/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  24.09.2018  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

 
Berufung eines Bürgerdeputierten in den Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 
 
In der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) am 14.11.2016 sind die 
beratenden Fachausschüsse gebildet und die jeweilige Mitgliederzahl festgelegt worden. 
 
Der Feuerschutz- und Ordnungsausschuss besteht neben seinen sieben Mitgliedern auch aus 
vier Bürgerdeputierten, von denen u. a. die Leiterin/der Leiter des Polizeikommissariats Alfeld 
oder deren Vertreter/in im Amt diese Aufgabe wahrnimmt. 
 
Der bisherige Bürgerdeputierte, Herr Polizeihauptkommissar Henning Knust, geht in den 
Ruhestand und das Polizeikommissariat Alfeld hat Herrn Polizeihauptkommissar Karsten Nitz 
als Nachfolger benannt. 
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herr Karsten Nitz wird als Bürgerdeputierter in den Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 
berufen“. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 

 Schreiben des Polizeikommissariats Alfeld vom 19.09.2018 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 12.09.2018 

Amt: Abteilung für Feuerwehr-, Katastrophen- und Umweltschutz   
AZ: 32.00.40 
 

Vorlage Nr. 189/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  24.09.2018  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Ernennung von Michael Buß zum Stadtbrandmeister der Stadt Alfeld (Leine) 
 
Die 6-jährige Amtszeit des Stadtbrandmeisters Michael Buß endet am 30.09.2018. In einer 
Stadtkommandositzung am 06.09.2018 waren 12 Ortsbrandmeister und 12 stv. Ortsbrand-
meister anwesend und haben sich in geheimer Wahl einstimmig bei einer Enthaltung dafür aus-
gesprochen, ihn erneut für das Amt des Stadtbrandmeisters vorzuschlagen. 
 
Herr Buß ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seit 1984. Er war vor seiner Ernennung zum 
Stadtbrandmeister zunächst stv. Ortsbrandmeister und von 2006 bis 2012 Ortsbrandmeister der 
Ortsfeuerwehr Dehnsen. Er hat sich bereit erklärt, das Amt des Stadtbrandmeisters für weitere 
6 Jahre zu übernehmen. 
 
Die Zustimmung des Kreisbrandmeisters ist beantragt. 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herr Michael Buß wird unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis mit Wirkung vom 
01.10.2018 für die Dauer von 6 Jahren zum Stadtbrandmeister der Stadt Alfeld (Leine) 
ernannt.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 12.09.2018 

Amt: Abteilung für Feuerwehr-, Katastrophen- und Umweltschutz   
AZ: 32.00.40 
 

Vorlage Nr. 190/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  24.09.2018  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Ernennung von Dennis Schaper zum Stellvertretenden Stadtbrandmeister der Stadt 
Alfeld (Leine) 
 
Die 6-jährige Amtszeit des stv. Stadtbrandmeisters Dennis Schaper endet am 30.09.2018. In 
einer Stadtkommandositzung am 06.09.2018 waren 12 Ortsbrandmeister und 12 der stv. Orts-
brandmeister anwesend und haben sich in geheimer Wahl einstimmig dafür ausgesprochen, ihn 
erneut für das Amt des stv. Stadtbrandmeisters vorzuschlagen. 
  
Herr Schaper ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seit 1989. Er war zunächst stv. Ortsbrand-
meister und von 2005 bis 2014 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Föhrste. Er hat sich bereit 
erklärt, das Amt des stv. Stadtbrandmeisters für weitere 6 Jahre zu übernehmen. 
 
Die Zustimmung des Kreisbrandmeisters ist beantragt. 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt  Alfeld (Leine): 
 
„Herr Dennis Schaper wird unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis mit Wirkung vom 
01.10.2018 für die Dauer von 6 Jahren zum stv. Stadtbrandmeister der Stadt Alfeld (Leine) 
ernannt.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 12.09.2018 

Amt: Abteilung für Feuerwehr-, Katastrophen- und Umweltschutz   
AZ: 32.00.40 
 

Vorlage Nr. 191/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  24.09.2018  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Ernennung von Stephan Janik zum Stellvertretenden Stadtbrandmeister der Stadt Alfeld 
(Leine) 
 
Die 6-jährige Amtszeit des stv. Stadtbrandmeisters Stephan Janik endet am 30.09.2018. In 
einer Stadtkommandositzung am 06.09.2018 waren 12 Ortsbrandmeister und 12 stv. Ortsbrand-
meister anwesend und haben sich in geheimer Wahl einstimmig bei einer Enthaltung dafür aus-
gesprochen, ihn erneut für das Amt des stv. Stadtbrandmeisters vorzuschlagen. 
  
Herr Janik ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seit 1981. Er war zunächst stv. Ortsbrand-
meister und ist seit 2009 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Alfeld (Leine). Er hat sich bereit 
erklärt, das Amt des stv. Stadtbrandmeisters für weitere 6 Jahre zu übernehmen. 
 
Die Zustimmung des Kreisbrandmeisters ist beantragt. 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herr Stephan Janik wird unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis mit Wirkung vom 
01.10.2018 für die Dauer von 6 Jahren zum stv. Stadtbrandmeister der Stadt Alfeld (Leine) 
ernannt.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 
         Alfeld (Leine), 17.07.2018 

Amt: Dezernat I   
AZ: 32.31 
 

Vorlage Nr. 173/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Jugend- und Sozialausschuss  30.08.2018  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Entgelt- und Benutzungsordnung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
der Stadt Alfeld (Leine) 
 
Der Nds. Landtag hat am 22.06.2018 eine Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KiTaG) beschlossen und überdreijährige Kinder (= Kindergartenkinder) ab dem Kinder-
gartenjahr 2018/2019 von Elternbeiträgen freigestellt. Diese Gesetzesänderung macht eine An-
passung der Entgeltregelung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der Stadt 
Alfeld (Leine) vom 23.06.2010 erforderlich. 
 
Die nachstehende bisherige Entgeltregelung ist am 01.08.2018 von Gesetzes wegen außer 
Kraft getreten: 
 
Entgeltstaffel Kindergartenkinder alt 
 

Stufe Einkommen (€) Halbtags Ganztags ¾ Platz 

       I         0 - 13.500        65      130     97,50 

       II 13.501 - 18.500        75      145   110,00 

       III 18.501 - 23.500        85      160   122,50 

       IV 23.501 - 28.500        95      175   135,00 

       V 28.501 - 33.500      105      190   147,50 

       VI 33.501 - 38.500      115      205   160,00 

       VII 38.501 - 43.500      125      220   172,50 

       VIII 43.501 - 48.500      135      235   185,00 

       IX 48.501 - 53.500      145      250   197,50 

       X 53.501 - 58.500      155      265   210,00 

       XI über 58.501      165      280   222,50 

 
Geltung hat diese Entgeltregelung aktuell noch mit einem Aufschlag von jeweils 10,-- € für 
Unterdreijährige in altersübergreifenden Gruppen und mit einem Aufschlag von jeweils 20,-- € 
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[ 2 ] 

für Unterdreijährige in Krippengruppen: 
 
Noch geltende Entgeltstaffel für Krippenkinder 
 

Stufe Einkommen (€) Halbtags Ganztags ¾ Platz 

       I         0 - 13.500        85      150   117,50 

       II 13.501 - 18.500        95      165   130,00 

       III 18.501 - 23.500      105      180   142,50 

       IV 23.501 - 28.500      115      195   155,00 

       V 28.501 - 33.500      125      210   167,50 

       VI 33.501 - 38.500      135      225   180,00 

       VII 38.501 - 43.500      145      240   192,50 

       VIII 43.501 - 48.500      155      255   205,00 

       IX 48.501 - 53.500      165      270   217,50 

       X 53.501 - 58.500      175      285   230,00 

       XI über 58.501      185      300   242,50 

 
Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf einer Neufassung der Entgeltregelung definiert im I. Ab-
schnitt zunächst die Kindertagesstätten als öffentliche Einrichtung im Sinne des § 5 Abs. 1 
NKAG. Außerdem wird festgelegt, dass für deren Benutzung unter Beachtung der Freistellungs-
regelung in § 21 KiTaG ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird.  
 
Im II. Abschnitt enthält der Entwurf allgemein übliche Benutzungsregeln (Erkrankungsfälle, An- 
und Abmeldungen, Betreuungsausschlüsse etc.), die unabhängig von der Entgelterhebung 
gleichermaßen für alle städtischen Tageseinrichtungen gelten.  
 
Im III. Abschnitt erfolgt die von der gesetzlichen Freistellungsregelung nicht erfasste Entgelter-
hebung für die unterdreijährigen Kinder: 
 
Die Regelungen zur Einkommensermittlung (§ 11) wurden aus der Altfassung unverändert über-
nommen. Eine Geschwisterermäßigung soll nach wie vor gewährt werden, wenn Geschwister-
kinder gleichzeitig einer Entgeltpflicht unterliegen (§ 9 Abs. 3). 
 
Auf die als Anlage 2 beigefügte Nachkalkulation 2017 für die städtischen 
Kindertagesstätten wird Bezug genommen.  
 
Der durch Zuschüsse nicht gedeckte Kostenaufwand für die Betreuung der unterdreijährigen 
Kinder im Krippensegment betrug danach rund 220.000,-- € (30 Plätze) und im Segment der al-
tersübergreifenden Betreuung rund 410.000,-- € (116 Plätze), zusammen 630.000,-- €. Wie in 
einigen Umlandgemeinden könnten deshalb die Elternentgelte erhöht werden, theoretisch bis 
auf den kostendeckenden Betrag, der für einen Ganztagsplatz bei ca. 1.100,-- € pro Monat und 
Kind liegt.  
 
Die Samtgemeinde Leinebergland beispielsweise hat Betreuungsentgelte für die Ganztagesbe-
treuung festgelegt, die in 11 Stufen von 167,-- € in der unteren bis 500,-- € in der oberen Ein-
kommensstufe gestaffelt sind. 
 
Der Entwurf sieht keine vergleichbar deutliche Erhöhung der Stufenbeträge vor. Er berücksich-
tigt aber, dass der Kostenaufwand für die Betreuung der Unterdreijährigen in reinen Krippen-
gruppen und in altersübergreifenden Gruppen annähernd gleich hoch ist und gibt die bisherige 
Differenzierung zwischen diesen Betreuungsformen auf.  
 
Der Nachkalkulation kann auch entnommen werden, dass der Kostenaufwand für eine Ganz-
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[ 3 ] 

tagsbetreuung etwa doppelt so hoch ist, wie der Kostenaufwand für die Halbtagsbetreuung. 
Deshalb ist außerdem vorgesehen, dies anders als bisher so auch in den Stufenbeträgen für 
die Halbtags-, die Ganztags- und die ¾-Betreuung widerzuspiegeln (Anlage zu § 11 Abs. 1): 
 
Entwurf einer Entgeltstaffel für Unterdreijährige neu: 
 

Stufe Einkommen (€) Halbtags Ganztags ¾ Platz 

       I         0 - 13.500        85      170   127,50 

       II 13.501 - 18.500        95      190   142,50 

       III 18.501 - 23.500      105      210   157,50 

       IV 23.501 - 28.500      115      230   172,50 

       V 28.501 - 33.500      125      250   187,50 

       VI 33.501 - 38.500      135      270   202,50 

       VII 38.501 - 43.500      145      290   217,50 

       VIII 43.501 - 48.500      155      310   232,50 

       IX 48.501 - 53.500      165      330   247,50 

       X 53.501 - 58.500      175      350   262,50 

       XI über 58.501      185      370   277,50 

 
Die Änderungen lassen eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 7.500,-- €/Jahr erwarten.  
 
Die Nachkalkulation 2017 weist außerdem einen Kostenbetrag pro Betreuungsstunde und Mo-
nat in Höhe von rund 25,00 € aus. Für die Betreuung eines unterdreijährigen Kindes in den 
Sonderöffnungszeiten ist deshalb das zusätzliche Entgelt von bisher 7,-- €/Monat auf nunmehr 
10,-- €/Monat angepasst worden (§ 10 Abs. 2). Diese Regelung betrifft zurzeit 18 Kinder im 
Früh- und 19 Kinder im Mittagsdienst. 
 
§ 21 Satz 3 KiTaG nimmt von der Freistellung der Kindergartenkinder Betreuungszeiten aus, 
die inklusive Früh- und Spätdienste über acht Stunden täglich hinausgehen. Auch für diese 
Zeiten sollte das Entgelt 10,-- € pro Stunde und Monat betragen (§ 10 Abs. 2). Sie werden von 
ca. 100 Kindern in Anspruch genommen. 
 
Eine geänderte Entgeltregelung könnte rückwirkend zum 01.08.2018 in Kraft gesetzt werden, 
sofern der Vertrauensschutzgedanke nicht entgegensteht. Letzteres ist hinsichtlich der Entgelt-
erhebung für die Betreuung überdreijähriger Kinder in den gemäß § 21 Satz 3 KiTaG von der 
Entgeltfreistellung ausgenommenen Betreuungszeiten nicht der Fall. Auf die Nichtfreistellung 
dieser Betreuungszeiten sind die Sorgeberechtigten unmittelbar nach Inkrafttreten des § 21 
KiTaG schriftlich hingewiesen worden.  
 
Bezogen auf eine Anpassung des Entgeltes für die Inanspruchnahme von Sonderöffnungs-
zeiten und die Einführung einer neuen Entgeltstaffel für Unterdreijährige sollte von einem rück-
wirkenden Inkraftsetzen dagegen abgesehen werden. Außerdem sollte den Sorgeberechtigten 
insoweit eine Vorlaufzeit zugestanden werden. Insoweit sieht der Entwurf deshalb ein Inkraft-
treten zum Beginn des 2. Kindergartenhalbjahres am 01.02.2019 vor. 

 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Der Rat beschließt die anliegende Entgelt- und Benutzungsordnung für die Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) als Satzung.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) Stand:

20.22 04.06.2018

Kindergarten Kindergarten (aü) Krippe

Die in dieser Übersicht aufgeführten Kostenpositionen werden in der Folge näher erläutert. Sie beziehen sich lediglich auf die städt. Einrichtungen. Ohne Tagespflege!

Zusammenfassung der Kostenpositionen

Personalkosten (hier inkl. Sonderöffnung) 2.012.250,20 €     4 1.045.971,14 € 672.153,25 € 294.125,81 € 

Gebäude- und Grundstückskosten 125.568,77 €         4 55.924,55 € 45.773,53 € 23.870,69 € 

Verpflegungs-aufwendungen 87.791,09 €           4 44.276,57 € 34.872,09 € 8.642,43 € 

Sonstige Aufwendungen 33.040,98 €           4 13.137,26 € 13.954,26 € 5.949,45 € 

Innere Verrechnung  Verwaltungskosten 74.030,45 €           4 41.077,87 € 26.181,50 € 6.771,08 € 

Innere Verrechnung  Bauhof 28.787,47 €           4 17.870,55 € 9.518,26 € 1.398,67 € 

Innere Verrechnung  Querschnittsämter 148.909,63 €         4 82.626,68 € 52.663,16 € 13.619,78 € 

Abschreibungen (AfA) 37.896,60 €           4 14.925,62 € 18.876,06 € 4.094,92 € 

Kalkulatorische Zinsen 69.563,77 €           4 21.057,54 € 44.453,47 € 4.052,76 € 

2.617.838,96 €     4 1.336.867,79 € 918.445,58 € 362.525,59 € 

Zusammenfassung der Einnahmepositionen/Erstattungen

Gezahlte Elternentgelte 248.320,32 €         4 117.413,05 € 105.265,55 € 25.641,72 € 

Gezahlte Verpflegungsentgelte 72.750,89 €           4 37.753,19 € 27.789,10 € 7.208,60 € 

Erstattungen für das letzte, beitragsfreie KiTa-Jahr 135.360,00 €         4 96.252,54 € 39.107,46 € - € 

Finanzhilfe für Personalkosten 377.744,01 €         4 177.070,53 € 149.401,79 € 51.271,68 € 

Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis 763.329,35 €         4 425.688,58 € 271.318,00 € 66.322,77 € 

1.597.504,57 €     4 854.177,89 € 592.881,91 € 150.444,77 € 

Ungedeckte Kosten 1.020.334,39 €     4 482.689,90 € 325.563,67 € 212.080,82 € 

Nachkalkulation: Städt. Kindertageseinrichtungen 2017

Angebotsform
GesamtkostenHinweiseVerteiler-SchlüsselKostenposition
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Stadt Alfeld (Leine) Stand:

20.22 04.06.2018

Kindergarten Kindergarten (aü) Krippe

Nachkalkulation: Städt. Kindertageseinrichtungen 2017

Angebotsform
GesamtkostenHinweiseVerteiler-SchlüsselKostenposition

Personalkosten
Allgemeiner Verteiler

(Plätze / Betreuungstd.)

Kosten aus der Personal-

software LOGA
2.012.250,20 €     4 1.045.971,14 € 672.153,25 € 294.125,81 € 

100% 4 52,0% 33,4% 14,6%

Die Personal-Kosten für Sonderöffnungszeiten (gesonderter Stundensatz) werden in der Folge nicht berücksichtigt!

1.846.259,81 €     4 956.632,38 € 613.056,28 € 276.571,16 € 

1.326,84  4 685,81  430,23  210,80  

165.990,39 €         4 89.338,76 € 59.096,97 € 17.554,66 € 

118,90  4 64,05  41,47  13,38  

Gebäude- und 

Grundstückskosten

Verteilung nach 

kombiniertem Verteiler

Sachkonten 

421110 bis 424140
125.568,77 € 55.924,55 € 45.773,53 € 23.870,69 € 

1.2.02.001 - Rechts- und Ordnungsamt
(51,63 % KiGa, 33,80 % AÜ, 

14,56 % Krippe)
- € - € - € - € 

1.2.02.010 - Einrichtung Vormasch (100% Kindergarten) 22.909,01 €           22.909,01 € 

1.2.02.011 - Einrichtung Schlesische Straße (26,8 % KiGa, 73,2% AÜ) 16.634,03 €           4.457,92 € 12.176,11 € 

1.2.02.012 - Einrichtung Gabelsbergerstraße
(12,62 % KiGa, 61,84 % AÜ, 

25,54 % Krippe)
54.329,59 €           6.856,39 € 33.597,42 € 13.875,78 € 

1.2.02.013 - Einrichtung Lützowstraße (100% Kindergarten) 21.701,23 €           21.701,23 € 

1.2.02.022 - Kinderkrippe Limmer (100 % Krippe) 9.994,91 € 9.994,91 € 

Anwendung Verteiler-Schlüssel 4

Betreuungs-, Verfügungs- 

und Leitungsstunden

(Anteilige) Personalkosten für 

Betreuung

(Anteilige) Personalkosten für 

Sonderöffnungszeiten

Stunden für 

Sonderöffnungszeiten
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Stadt Alfeld (Leine) Stand:

20.22 04.06.2018

Kindergarten Kindergarten (aü) Krippe

Nachkalkulation: Städt. Kindertageseinrichtungen 2017

Angebotsform
GesamtkostenHinweiseVerteiler-SchlüsselKostenposition

Verpflegungs-

aufwendungen

Verteilung nach 

kombiniertem Verteiler

Sachkonten 

427190 und 427191
87.791,09 €           44.276,57 € 34.872,09 € 8.642,43 € 

1.2.02.001 - Rechts- und Ordnungsamt
(51,63 % KiGa, 33,80 % AÜ, 

14,56 % Krippe)
6.023,87 € 3.110,12 € 2.036,07 € 877,68 € 

1.2.02.010 - Einrichtung Vormasch (100% Kindergarten) 22.279,04 €           22.279,04 € 

1.2.02.011 - Einrichtung Schlesische Straße (26,8 % KiGa, 73,2% AÜ) 20.858,58 €           5.590,10 € 15.268,48 € 

1.2.02.012 - Einrichtung Gabelsbergerstraße
(12,62 % KiGa, 61,84 % AÜ, 

25,54 % Krippe)
28.408,05 €           3.585,10 € 17.567,54 € 7.255,42 € 

1.2.02.013 - Einrichtung Lützowstraße (100% Kindergarten) 9.712,21 € 9.712,21 € 

1.2.02.022 - Kinderkrippe Limmer (100 % Krippe) 509,34 € 509,34 € 

Sonstige 

Aufwendungen

Verteilung nach 

kombiniertem Verteiler

Sachkonten 427110, 

427200, 428150 und 

443120

33.040,98 €           13.137,26 € 13.954,26 € 5.949,45 € 

1.2.02.001 - Rechts- und Ordnungsamt
(51,63 % KiGa, 33,80 % AÜ, 

14,56 % Krippe)
37,00 € 19,10 € 12,51 € 5,39 € 

1.2.02.010 - Einrichtung Vormasch (100% Kindergarten) 6.444,79 € 6.444,79 € 

1.2.02.011 - Einrichtung Schlesische Straße (26,8 % KiGa, 73,2% AÜ) 4.732,26 € 1.268,25 € 3.464,01 € 

1.2.02.012 - Einrichtung Gabelsbergerstraße
(12,62 % KiGa, 61,84 % AÜ, 

25,54 % Krippe)
16.943,31 €           2.138,25 € 10.477,74 € 4.327,32 € 

1.2.02.013 - Einrichtung Lützowstraße (100% Kindergarten) 3.266,88 € 3.266,88 € 

1.2.02.022 - Kinderkrippe Limmer (100 % Krippe) 1.616,74 € 1.616,74 € 

246.400,84 € 113.338,39 € 94.599,88 € 38.462,57 € Summe der Sachaufwendungen
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Stadt Alfeld (Leine) Stand:

20.22 04.06.2018

Kindergarten Kindergarten (aü) Krippe

Nachkalkulation: Städt. Kindertageseinrichtungen 2017

Angebotsform
GesamtkostenHinweiseVerteiler-SchlüsselKostenposition

Innere Verrechnung

 Verwaltungskosten
Anzahl der Plätze Ermittlung siehe Anlage 74.030,45 €           4 41.077,87 € 26.181,50 € 6.771,08 € 

Innere Verrechnung

 Bauhof
Anzahl der Plätze Ermittlung siehe Anlage 28.787,47 €           4 17.870,55 € 9.518,26 € 1.398,67 € 

Innere Verrechnung

 Querschnittsämter
Anzahl der Plätze Ermittlung siehe Anlage 148.909,63 €         4 82.626,68 € 52.663,16 € 13.619,78 € 

251.727,55 € 4 141.575,10 € 88.362,92 € 21.789,53 € 

Ermittlung siehe Anlage 37.896,60 €           4 14.925,62 € 18.876,06 € 4.094,92 € 

Ermittlung siehe Anlage 69.563,77 €           4 21.057,54 € 44.453,47 € 4.052,76 € 

107.460,37 € 4 35.983,16 € 63.329,53 € 8.147,68 € 

Gesamtkosten 2.451.848,57 €     1.247.529,03 € 859.348,61 € 344.970,94 € 

Gezahlte Verpflegungs-Beiträge 72.750,89 €           37.753,19 € 27.789,10 € 7.208,60 € 

Gezahlte Elternentgelte (nicht angesetzt) 248.320,32 €         117.413,05 € 105.265,55 € 25.641,72 € 

Erstattungen für das letzte, beitragsfreie KiTa-Jahr (nicht angesetzt) 135.360,00 €         96.252,54 € 39.107,46 € - € 

Abschreibungen (AfA)

Summe der Kalkulatorischen Kosten

Kalkulatorische Zinsen

Summe der Inneren Verrechnung
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Stadt Alfeld (Leine) Stand:

20.22 04.06.2018

Kindergarten Kindergarten (aü) Krippe

Nachkalkulation: Städt. Kindertageseinrichtungen 2017

Angebotsform
GesamtkostenHinweiseVerteiler-SchlüsselKostenposition

Erstattungen und Zuschüsse durch das Land bzw. den Landkreis

Ermittlung siehe Anlage 377.744,01 €         177.070,53 € 149.401,79 € 51.271,68 € 

Ermittlung siehe Anlage 763.329,35 €         425.688,58 € 271.318,00 € 66.322,77 € 

1.141.073,36 €     602.759,11 € 420.719,79 € 117.594,45 € 

Ansetzbare Gesamtkosten (abzgl. Erstattungen) 1.238.024,32 €     607.016,73 € 410.839,71 € 220.167,88 € 

Anzahl der Plätze 328,00  182,00  116,00  30,00  

Anzahl der Platzäquivalente (nicht alle Plätze sind Ganztagsplätze) 226,00  118,00  85,00  23,00  

Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche Reine Betreuungsst. 1.059,84  526,84  350,00  183,00  

Anzahl der Betreuungsstunden pro Monat Wert oberhalb * 4 4.239,36  2.107,36  1.400,00  732,00  

Kosten pro Monat je Betreuungsstunde 24,00 € 24,45 € 25,06 € 

Bsp.: Vormittagplatz (20 Std. pro Woche) 480,08 € 489,09 € 501,29 € 

Bsp.: 3/4-Platz (35 Std. pro Woche) 840,13 € 855,92 € 877,26 € 

Bsp.: Ganztagsplatz (45 Std. pro Woche) 1.080,17 € 1.100,46 € 1.127,91 € 

Bsp.: Vormittagplatz (20 Std. pro Woche) 501,00 € 

Bsp.: 3/4-Platz (35 Std. pro Woche) 877,00 € 

Bsp.: Ganztagsplatz (45 Std. pro Woche) 1.127,00 € 

Finanzhilfe für Personalkosten

Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis

Maximalbeitrag des KiTa-Entgeltes:

Kindergarten / Aü (kombiniert) 

und abgerundet (auf volle Euro)
1.090,00 € 

848,00 € 

484,00 € 

Summe der Erstattungen / Zuschüsse
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Stadt Alfeld (Leine) Stand:

20.22 04.06.2018

Kindergarten Kindergarten (aü) Krippe

Nachkalkulation: Städt. Kindertageseinrichtungen 2017

Angebotsform
GesamtkostenHinweiseVerteiler-SchlüsselKostenposition

Aufteilung der Sachkonten

Sachkonten für Gebäude- und Grundstückskosten Sonstige Aufwendungen

421110 - Unterhaltung der baulichen Anlagen 427110 - Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen

421111 - Aufwendungen f. d. Wartung von betriebl. Anlagen 427200 - Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial

422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 428150 - Verbrauchsmaterial

422200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 433120 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.

423100 - Mieten und Pachten 443102 - Bürobedarf, spez.

424101 - Abgaben und Entgelte 443110 - Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur,digitale Medien

424110 - Heizenergie 443120 - Porto, Versand, Telekommunikation

424120 - Reinigung

424130 - Strom Verpflegungsaufwendungen

424140 - Versicherungen 427190 - Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagsschule u.Kita

427191 - sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 07.09.2018 

Amt: Dezernat II   
AZ: II.1 
 

Vorlage Nr. 182/XVIII 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Verwaltungsausschuss  25.09.2018  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  26.09.2018  

  

Annahme einer Spende über 2.500 Euro 
 
Im „Auenpark“ in den Leinewiesen sind zwei Spielgeräte aufgestellt worden. Beide sind 

gespendet worden, während die Stadt Alfeld (Leine) deren Aufbau übernommen hat.  

Bei dem einen Spielgerät handelt es sich um eine Reckanlage „Supra 4“ aus Robinie und 

Edelstahl. Hersteller ist die Stilum GmbH. Die Eheleute Brigitte und Werner Wolf, Am 

Rodenkamp 48, 31061 Alfeld (Leine), haben dafür 2.500 Euro gespendet. 

Gemäß § 111 Abs. 7 NKomVG i. V. m. § 26 Abs. 2 KomHKVO ist für die Annahme der Spende 

der Rat der Stadt Alfeld (Leine) zuständig. 

 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Annahme einer Zuwendung der Eheleute 

Brigitte und Werner Wolf, Am Rodenkamp 48, 31061 Alfeld (Leine), in Höhe von 2.500 Euro für 

die Anschaffung einer Reckanlage im „Auenpark“ in den Leinewiesen.“ 
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